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Entschließung 

des Nationalrates vom 21. September 2006 

betreffend Fortsetzung der Arbeiten an einer umfassenden Verfassungsreform 

Der Nationalrat begrüßt die bisherigen umfangreichen Arbeiten an einer 
Verfassungsreform, die vom Österreich-Konvent eingeleitet und vom Besonderen 
Ausschuss zur Beratung des Berichts des Österreich-Konvents weitergeführt wurden 
und ersucht in diesem Zusammenhang die Bundesregierung, die Arbeiten an einer 
zukünftigen modernen Bundesverfassung auf der Grundlage dieser Ergebnisse mit 
dem Ziel, ein übersichtliches und für die Bürger verständliches Verfassungswerk 
ohne die zahlreichen einzelnen Nebengesetze und Verfassungsbestimmungen zu 
schaffen, voranzutreiben. 

Dabei sollen in einem umfassenden und zeitgemäßen Grundrechtskatalog auch 
die sozialen Grundrechte nach dem Vorbild der Europäischen 
Grundrechtscharta gewährleistet werden. 
Die Einrichtung von Verwaltungsgerichten in den Ländern soll eine 
Beschleunigung der Verlahren sowie eine Verbesserung des Rechtsschutzes 
bewirken. 
Eine zeitgemäße Aufgabenteilung soll sich an den Fähigkeiten der 
Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) orientieren. In diesem 
Zusammenhang soll die Rolle der Gesetzgebungsorgane überdacht werden. 
Bei allgemeinen Wahlen soll künftig eine Briefwahl unter voller Wahrung der 
Grundsätze des freien, geheimen und persönlichen Wahlrechts ermöglicht 
werden. 
Anstelle des bisher die Sicherheit Österreichs in der Verfassung abbildenden 
Prinzips der Umfassenden Landesverteidigung soll eine Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik nach dem neuen und moderneren Prinzip der umfassenden 
Sicherheitsvorsorge zur Gewährleistung der Sicherheit des Staates und seiner 
Bürger festgeschrieben werden. 
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